
261. Entscheid vom 21. Dezember 1897

in Sachen Spring.

Am 27. August 1897 erließ das Betreibungsamt Biel an

Frau Karoline Spring in Biel einen Zahlungsbefehl für eine

auf strafgerichtliches Urteil sich stützende Entschädigungsforderung

des Friedrich Lerch in Biel von 80 Fr. Der Zahlungsbefehl

wurde am 1. September der Frau Spring zugestellt. Mit Ein¬

gabe an die kantonale Aufsichtsbehörde vom 3. September ver¬

langte Frau Spring Aufhebung des Zahlungsbefehls, weil nach

§ 84 des bernischen Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über

Schuldbetreibung und Konkurs eine Ehefrau nicht betrieben wer¬

den könne, bis zwischen ihr und ihrem Ehemanne Gütertrennung

eingetreten sei, mit Ausnahme des Falles in Satz. 92 des ber¬

nischen Civilgesetzbuches. Die kantonale Aufsichtsbehörde wies die

Beschwerde mit Entscheid vom 23. Oktober 1897 ab, da die

Statthaftigkeit der gegen Frau Spring angehobenen Betreibung

auf Grund des für sie geltenden ehelichen Güterrechts nach bun¬

desgerichtlicher Praxis (Entscheide in Sachen Frau Morger und

Neuburger & Cie.) nicht im Beschwerdeverfahren zu prüfen

sei. Gegen diesen Entscheid haben Frau Spring und ihr Ehe¬

mann rechtzeitig an das Bundesgericht rekurriert.

Die Schuldbetreibungs= und Konkurskammer hat,

in Erwägung:

daß nach Art. 47, Absatz 1 des Betreibungsgesetzes die Be¬



treibungsurkunden für einen Schuldner, der einen gesetzlichen Ver¬

treter hat, diesem letztern zuzustellen sind

daß dieser zwingenden Vorschrift im vorliegenden Falle nicht

nachgelebt worden ist, indem der Zahlungsbefehl nach der be¬

züglichen Bescheinigung der Frau Spring persönlich und nicht

ihrem gesetzlichen Vertreter, nämlich ihrem Ehemann (vergl.

Satz. 83 und 85 des bernischen Civilgesetzbuches) zugestellt, wor¬

den ist;

daß schon aus diesem Grunde der Zahlungsbefehl aufgehoben

werden muß und daß auf die weitere Frage, ob die Ehefrau über¬

haupt für die fragliche Forderung betrieben werden könne und in

welchem Verfahren dies zu entscheiden sei, nicht eingetreten zu

werden braucht,

erkannt:

Der Rekurs wird begründet erklärt und der an die Rekurrentin

am 27. August /1. September erlassene Zahlungsbefehl aufgehoben.


